


Er hat die Aufgabe, durch Überwachung der Schuldnerin deren Vermögen zu sichern 

und zu erhalten. 

Der vorläufige Insolvenzverwalter ist berechtigt, die Geschäftsräume und betrieblichen 

Einrichtungen der Schuldnerin einschließlich der Nebenräume zu betreten und dort 

Nachforschungen anzustellen. Er ist berechtigt, Auskünfte über die schuldnerischen 

Vermögensverhältnisse bei Dritten einzuholen. 

Den Schuldnern der Schuldnerin (Drittschuldnern) wird verboten, an die Schuldnerin zu 

zahlen. 

Der vorläufige Insolvenzverwalter wird ermächtigt, Bankguthaben und sonstige Forde­

rungen der Schuldnerin einzuziehen sowie eingehende Gelder entgegenzunehmen. Die 

Drittschuldner werden aufgefordert, nur noch unter Beachtung dieser Anordnung zu 

leisten(§ 23 Abs. 1 Satz 3 lnsO). 

Maßnahmen der Zwangsvollstreckung einschließlich der Vollziehung eines Arrests oder 

einer einstweiligen Verfügung gegen die Schuldnerin werden untersagt, soweit nicht un­

bewegliche Gegenstände betroffen sind; bereits begonnene Maßnahmen werden einst­

weilen eingestellt(§ 21 Abs. 2 Nr. 3 lnsO). 

Der vorläufige Insolvenzverwalter wird zugleich beauftragt, als Sachverständiger zu prü­

fen, ob ein nach der Rechtsform der Schuldnerin maßgebender Eröffnungsgrund vor­

liegt und welche Aussichten für eine Fortführung des schuldnerischen Unternehmens 

bestehen. Er hat ferner zu prüfen, ob das schuldnerische Vermögen die Kosten des 

Verfahrens decken wird (§ 22 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 lnsO). 

Falls der vorläufige Insolvenzverwalter den Auftrag nicht binnen eines Monats vollstän­

dig erfüllen kann, wird um einen Zwischenbericht gebeten. 

Der vorläufige Insolvenzverwalter wird beauftragt, die nach§ 23 Abs. 1 lnsO zu be­

wirkenden Zustellungen an die Schuldner der Schuldnerin (Drittschuldner) 

durchzuführen

ren (§ 8 Abs. 3 lnsO). 
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